
 
 
 

 

Antrag   B02 

 

  

zur  11.  Landesdelegiertenversammlung
  
Antragsteller: 
MIT KV Aachen-Land 

 

  

Abschaffung der Erbschaftssteuer 
 
 1 
Die Erbschaftssteuer ist abzuschaffen. 2 

 3 

Begründung 4 

 5 

Das Bundesverfassungsgericht hat die Erbschaftssteuer als verfassungswidrig eingestuft. Auch 6 

Nachbesserungen machen diese Steuer nicht sinnvoller und verfassungskonformer. 7 

Diese Steuer belastet den Wirtschaftsstandort Deutschland im europäischen Wettbewerbsdruck unnötig. 8 

Wir müssen dem Beispiel der Länder wie Österreich und Schweden folgen. 9 

 10 

Votum der Antragskommission: Erledigt durch weitergehenden Antrag  B01  11 


